
6. Nachtragssatzung zur 
Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Hagen 

(Beitrags- und Gebührensatzung) 
 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein, der §§ 1, 2, 6, 8 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein, der §§ 1 und 2 des Gesetzes 
zur Ausführung des Abwasserabgabengesetzes sowie des § 14 der Abwassersatzung der 
Gemeinde Hagen vom 06.01.1975 wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertre-
tung vom 02.07.2007 folgende 6. Nachtragssatzung erlassen: 
 

I. Anschluss 
 

§ 1 
Anschlussbeitrag 

 
(1) Die Gemeinde erhebt zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung, den Erwerb, den 

Ausbau oder Umbau der Abwasseranlage einen Anschlussbeitrag. 
 
(2) Zu dem Aufwand, der durch Beiträge gedeckt wird, gehört der Aufwand für die Herstel-

lung, den Erwerb, den Ausbau oder Umbau von 
 

a) Hauptsammlern, Druckleitungen, Pumpenwerken und Klärteichen, Druckentwäs-
serungsanlagen, 

 
b) von Straßenkanälen, 

 
c) von jeweils einem Anschlusskanal zu den einzelnen Grundstücken mit Nebenein-

richtungen, nicht jedoch für die auf dem Grundstück herzustellenden Abwasser-
anlagen (z. B. Anschlussleitung und Reinigungsschacht). 

 
(3) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören nicht der Aufwand, der durch Leistungen und 

Zuschüsse Dritter gedeckt wird, die Kosten für die laufende Unterhaltung und Anteile an 
den allgemeinen Verwaltungskosten. 

 
§ 2 

Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht 
 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen alle Grundstücke, die an die öffentliche Abwasseranlage 
angeschlossen werden können und 
 

a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut 
oder gewerblich genutzt werden können; 

 
b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie nach der 

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwick-
lung der Gemeinde zur Bebauung anstehen. 

 
(2) Wird ein Grundstück an die Anlage angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht 

auch dann, wenn die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen. 
 
(3) Die Beitragspflicht entsteht mit dem Abschluss der Maßnahmen, die für die Herstellung, 

den Ausbau oder Umbau der Abwasseranlage oder von Teileinrichtungen erforderlich 
sind und die den Anschluss des Grundstücks ermöglichen. 
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(4) Abs. 3 gilt entsprechen, wenn die Gesamtheit der Abwasseranlage durch neue oder we-

sentlich verbesserte Einrichtungen in der Weise verändert wird, dass sie als neue Ein-
richtung angesehen werden muss. 

 
(5) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im grundbuch-

rechtlichen Sinne. 
 

§ 3 
Beitragsmaßstab und Beitragssatz 

 
(1) Der Anschlussbeitrag wird als nutzungsbezogener Flächenbeitrag erhoben. 

 
Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages wird für das erste Vollge-
schoss 100% der Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
 
a) Bei einer Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen erfolgt ein Vervielfältigung von 1,3; 
b) bei einer Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen erfolgt eine Vervielfältigung von 1,5; 
c) bei einer Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen und mehr erfolgt eine Vervielfältigung 
von 1,7. 
 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollge-
schosse sind. Ist eine Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht 
feststellbar, werden je angefangene 2,80 m Höhe des Bauwerkes als ein Vollgeschoss 
gerechnet. 
 

(2) Als Grundstücksfläche nach Absatz 2 gilt 
 
a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Flä-

che, wenn für das Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung 
festgesetzt ist, 

 
b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinaus reichen, die 

Fläche im Bereich des Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerb-
liche Nutzung festgesetzt ist, 

 
c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des 
Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze 
und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Parallelen; bei Grundstücken, die 
nicht an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden 
Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen der der Straße zuge-
wandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Paral-
lelen, 

 
d) bei Grundstücken, die über die sich nach den Buchstaben a) – c) ergebenden Gren-

zen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen 
Straßengrenze bzw. im Falle von Buchstabe c) der der Straße zugewandten Grund-
stücksseite und einer Parallelen hierzu, die in einer Tiefe verläuft, die der übergrei-
fenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

 
e) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung ohne oder mit nur un-

tergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden (z.B. Schwimmbä-
der und Festplätze – nicht aber Sportplätze und Friedhöfe), 75% der Grundstücksflä-
che, bei Campingplätzen jedoch 100% der Grundstücksfläche, 
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f) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als 

Friedhof festgesetzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortstei-
les (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche der an die Abwas-
seranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl (GRZ) 
0,20. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass 
ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zu-
ordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

 
g) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an 

die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,10, 
höchstens jedoch die tatsächliche Grundstücksgröße. Die so ermittelte Fläche wird 
diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 
Abstand von Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschrei-
tung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächener-
gänzung auf dem Grundstück erfolgt. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse nach Absatz 2 gilt 
 

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der 
Vollgeschosse; 

 
b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse nicht festge-

setzt, sondern nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlagen 
angegeben ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl bzw. die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen bis 0,5 auf volle Zah-
len aufgerundet werden. Bruchzahlen bis 0,5 finden keine Berücksichtigung. 

 
c) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, 

die Zahl von einem Vollgeschoss. 
 

d) die Zahl der tatsächlichen oder sich durch Umrechnung ergebenden Vollgeschosse, 
wenn aufgrund der vorhandenen Bebauung die Zahl der Vollgeschosse nach Buch-
stabe a) oder die Baumassenzahl bzw. die Gebäudehöhe nach Buchstabe b) über-
schritten werden, 

 
e) soweit kein Bebauungsplan besteht 

 
aa) bei bebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
vorhandenen Vollgeschosse; wird aufgrund der vorhandenen Bebauung die Zahl der 
in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Vollgeschosse überschritten, 
wird die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse angesetzt. 
 
bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Vollgeschosse. 

 
f) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Baumas-

senzahl bzw. die Gebäudehöhe bestimmt sind, der in der näheren Umgebung über-
wiegend festgesetzte und/oder tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungs-
wert nach Buchstabe a) oder Buchstabe b). 

 
g) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan sonstige Nutzung festgesetzt ist oder 

die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (z.B. Sport-
, Fest- und Campingplätze, Schwimmbäder, Friedhöfe), wird ein Vollgeschoss ange-
setzt. 
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§ 4 
Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

Entstehung des Erstattungsanspruchs 
 

Stellt die Gemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weite-
ren Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht 
bereits entstanden ist, abgeteilte und zu einem Grundstück verselbstständigte Teilfläche ei-
nen eigenen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
her (zusätzliche Grundstücksanschlüsse), so sind der Gemeinde die Aufwendungen für die 
Herstellung solcher zusätzlicher Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen 
Höhe zu erstatten. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung des 
Anschlusses. §§ 5 und 7 gelten entsprechend. 
 

§5 
Beitragspflichtige oder Beitragspflichtiger 

 
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümerin 
oder Eigentümer des Grundstücks ist. 
 
Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle der Eigentümerin oder des 
Eigentümers die oder der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 
 
Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die Wohnungs- und Teileigentümer entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 
Miteigentümer, mehrere aus dem gleichen Grund dinglich Berechtigte oder mehrere Betrieb-
sinhaberinnen oder –inhaber sind Gesamtschuldner. Die Sätze 1 bis 3 gelten für Vorauszah-
lungen entsprechend. 
 

§ 6 
Vorauszahlungen 

 
Auf Beiträge können bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages Vorauszahlungen gefor-
dert werden, sobald mit der Ausführung einer Maßnahme begonnen wird. § 5 gilt entspre-
chend. 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Der Beitrag oder die Vorauszahlung wird durch Bescheid festgesetzt. 
 
Der Beitrag oder die Vorauszahlung wird einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides 
fällig. Die Gemeinde kann Ratenzahlungen oder Verrentungen bewilligen. 
 

§ 8 
Ablösung 

 
Vor Entstehung der Beitragspflicht kann der Beitragsanspruch im Ganzen durch Vertrag zwi-
schen dem Beitragspflichtigen und der Gemeinde in Höhe des voraussichtlich entstehenden 
Anspruches abgelöst werden. Für die Berechnung des Ablösebetrages gelten die Bestim-
mungen dieser Satzung. 
 

§ 9 
Beitragssatz 

 
Der Anschlussbeitrag beträgt    1,00 €/m². 
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II. Benutzung 
 

§ 10 
Benutzungsgebühren 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung der Kosten der laufenden Verwaltung und Unterhaltung 
der Abwasseranlage, einschließlich der Verzinsung des aufgewendeten Kapitals und der 
Abschreibungen Benutzungsgebühren. Sie gliedern sich in Grundgebühren und Zusatzge-
bühren. 
 

§ 11 
Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Grundgebühr wird nach der Nennleistung der verwendeten Wasserzähler berechnet. 

Befinden sich auf einem Grundstück mehrere Wasserzähler, so wird die Grundgebühr 
nach der Summe der Nennleistungen der einzelnen Wasserzähler berechnet. Die 
Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von Wasserzählern mit einer Nennleistung 
 

bis zu 5m³/h  = 2,50 Euro/Monat 
 
bis zu 7 m³/h  = 3,50 Euro/Monat 
 
bis 10 m³/h  = 5,00 Euro/Monat 
 

 
Sofern die Nennleistung der verwendeten Wasserzähler durch Feuerlöscheinrichtungen 
oder durch Verbrauchsstellen mitbestimmt wird, die keinen Anschluss an das Abwasser-
netz haben, wie z. B. Gartenzapfstellen, wird auf Antrag bei der Berechnung der Grund-
gebühr die Nennleistung zugrunde gelegt, die ohne diese Einrichtung erforderlich wäre. 
 
Bei Grundstücken, die ihre Wassermengen aus öffentlichen oder eigenen Wasserversor-
gungsanlagen entnehmen, ohne einen Wasserzähler zu verwenden, wird die Nennleis-
tung des Wasserzählers festgesetzt, der nach den geltenden DIN-Vorschriften oder den 
nachgewiesenen Pumpenleistungen erforderlich sein würde, um die dem Grundstück zu-
geführten Wassermengen zu messen. Unabhängig hiervon sind die Gebührenpflichtigen 
verpflichtet, Wasserzähler zu installieren. 
 

(2) Die Zusatzgebühr wird nach der Menge des Abwassers berechnet, das unmittelbar der 
Abwasseranlage zugeführt wird. Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Abwasser. 
 
Als Abwassermenge gilt die dem Grundstück aus öffentlichen und privaten Wasserver-
sorgungsanlagen zugeführte Wassermenge abzüglich der nachgewiesenen auf dem 
Grundstück verbrauchten oder zurückgehaltene Wassermenge. Der Nachweis der ver-
brauchten und der zurückgehaltenen Wassermenge obliegt dem Gebührenpflichtigen. 
 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung wird die Wassermenge um 18 m³/Jahr 
für jede Großvieheinheit, bezogen auf den statistischen Umrechnungsschlüssel, herab-
gesetzt; der Gebührenberechnung wird mindestens eine Abwassermenge von 45 m³/Jahr 
je Person zugrunde gelegt. Maßgebend für die Berechnung ist die in dem Jahr durch-
schnittlich gehaltene Viehzahl und die durchschnittlich mit Wasser zu versorgende Per-
sonenzahl. 
 
Die dem Grundstück zugeführte Wassermenge wird durch Wassermesser ermittelt. Bei 
der Wassermenge aus der öffentliche Versorgungsanlage gilt die für die Erhebung des 
Wassergeldes zugrunde gelegte Verbrauchsmenge. Lässt der Gebührenpflichtige bei 
privaten Wasserversorgungsanlagen keinen Wassermesser einbauen, ist die Gemeinde 
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berechtigt, die aus diesen Anlagen zugeführte Wassermenge zu schätzen. Hat ein Was-
sermesser nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die Wassermenge von 
der Gemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Berück-
sichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen geschätzt. 
 

(3) Die Zusatzgebühr beträgt je Kubikmeter Abwasser   0,69 Euro. 
 

§ 12 
Erhebungszeitraum 

 
(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
 
(2) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben 

wird (§ 11) und die Ableseperiode nicht mit dem Erhebungszeitraum (Kalenderjahr) über-
einstimmt, ist der Trinkwasserverbrauch dem Erhebungszeitraum entsprechend dem an-
teiligen Verbrauch je Tag aus den verschiedenen Ableseperioden zuzuordnen. 

 
§ 13 

Entstehung und Beendigung der Gebührenpflicht 
 

(1) Die Gebührenpflicht entsteht jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres, frühestens jedoch 
 

a) für die Grundgebühr mit dem 1. des Monats, der auf den Tag des betriebsfertigen 
Anschlusses erfolgt, und 

 
b) für die Verbrauchsgebühr mit dem Tag des betriebsfertigen Anschlusses. 

 
(2) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die Abwas-

seranlage entfällt und der Gemeinde hiervon schriftlich Mitteilung gemacht worden ist. 
 

§ 14 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer des Grundstücks oder der Wohnungs- und Teilei-

gentümer. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist der Erbbauberech-
tigte anstelle des Eigentümers Gebührenpflichtiger. Die Wohnungs- und Teileigentümer 
einer Eigentümergemeinschaft sind Gesamtschuldner der auf ihr gemeinschaftliches 
Grundstück entfallenden Benutzungsgebühren. Miteigentümer oder mehrere aus dem 
gleichen Grund dinglich Berechtigte sind Gesamtschuldner. 

 
(2) Bei Eigentums- oder Erbaurechtswechsel wird der neue Eigentümer oder Erbbauberech-

tigte vom Beginn des Vierteljahres an, das der Rechtsänderung folgt, zur Gebührenzah-
lung herangezogen, wenn der bisherige Eigentümer oder Erbbauberechtigte der Ge-
meinde den Wechsel nachweist. Der bisherige Eigentümer oder Erbbauberechtigte haftet 
gesamtschuldnerisch für die Zahlung der Gebühren bis zum Ablauf des Kalenderjahres. 

 
(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebühren erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Gemeinde das Grundstück betre-
ten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. 
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§ 15 

Entstehung des Gebührenanspruchs, 
Heranziehung und Fälligkeit 

 
(1) Der Gebührenanspruch entsteht mit der Inanspruchnahme, für Grundgebühren durch die 

Bereitstellung, für Zusatzgebühren durch die Einleitung. 
 
(2) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem Be-

scheid über andere Abgaben verbunden werden kann. 
 
(3) Die Gebühr wird nach der Menge des dem Grundstück im vergangenen Kalenderjahr 

abgeführten Abwassers vorläufig berechnet. Das vergangene Kalenderjahr wird gleich-
zeitig endgültig abgerechnet. Bestand für einen Anschluss im vergangenen Kalenderjahr 
noch keine Gebührenpflicht oder hat sich der Benutzungsumfang seitdem wesentlich ge-
ändert, wird die zu Grunde zu legende Abwassermenge geschätzt. Wechselt der Gebüh-
renschuldner während des Jahres, entsteht der Anspruch damit für den abgelaufenen 
Teil des Jahres. Bis zur Anzeige des Wechsels sind der bisherige und der neue Gebüh-
renschuldner Gesamtschuldner. Bei der Beendigung der Gebührenpflicht für einen An-
schluss wird unverzüglich die abgeführte Abwassermenge ermittelt und angerechnet. 

 
(4) Die Abrechnung entstandener Ansprüche erfolgt jährlich(§ 12); vierteljährlich werden 

Vorauszahlungen, jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November erho-
ben. Die durch bisherigen Bescheid festgesetzten Vierteljahresbeiträge sind innerhalb 
des nächsten Jahres zu den angegebenen Zeitpunkten so lange zu zahlen, wie der neue 
Bescheid noch nicht erteilt worden ist. 

 
(5) Bei der Neuveranlagung ist die Gebühr für verstrichene Fälligkeitszeitpunkte innerhalb 

von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides in einer Summe zu zahlen. Nachzah-
lungen aus der endgültigen Abrechnung für das vergangene Kalenderjahr sind zum 
nächsten Fälligkeitszeitpunkt nach Erteilung des Bescheides zu entrichten; Überzahlun-
gen werden mit den nächsten fällig werdenden Abschlagszahlungen verrechnet. Nach 
Beendigung der Gebührenpflicht endgültig festgestellte Abrechnungsbeträge sind inner-
halb 14 Tagen nach Bekanntgabe des Bescheides auszugleichen. 

 
§ 16 

Vorauszahlungen 
 
(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorauszahlungen auf 

die Gebühren verlangt werden. 
 
(2) Der Erhebungszeitraum richtet sich nach § 15 Abs. 4. 

 
§ 17 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Ermittlung der Abgabenpflichtigen und zur Festsetzung der Abgaben im Rahmen der 
Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der erforderlichen personenbezo-
genen und grundstücksbezogenen Daten, die aus der Prüfung des gemeindlichen Vor-
kaufsrechts nach dem Baugsetzbuch der Gemeinde bekannt geworden sind, sowie aus 
dem Grundbuch, den Unterlagen der Unteren Bauaufsichtsbehörde und des Katasteram-
tes durch die Gemeinde zulässig. Die Gemeinde darf sich diese Daten von den genann-
ten Ämtern und Behörden übermitteln lassen und zum Zwecke der Abgabenerhebung 
nach dieser Satzung weiterverarbeiten. 
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(2) Soweit die Gemeinde die öffentliche Abwasserentsorgung selbst betreibt, ist sie berech-
tigt, die im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung angefallenen und anfallenden 
personenbezogenen und grundstücksbezogenen Daten sowie Wasser- und Abwasser-
verbrauchsdaten für Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

 
(3) Soweit die Gemeinde sich bei der öffentlichen Abwasserentsorgung eines Dritten bedient 

oder in der Gemeinde die öffentliche Abwasserentsorgung durch einen Dritten erfolgt, ist 
die Gemeinde berechtigt, sich die zur Feststellung der Abgabenpflichtigen und zur Fest-
setzung der Abgaben nach dieser Satzung erforderlichen personenbezogenen und 
grundstücksbezogenen Daten sowie Wasser- und Abwasserverbrauchsdaten von diesen 
Dritten mitteilen zu lassen und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach 
dieser Satzung weiterzuverarbeiten. 

 
(4) Die Gemeinde ist befugt, auf der Grundlage von Angaben der Abgabenpflichtigen und 

von nach den Absätzen 1 – 3 anfallenden Daten ein Verzeichnis der Abgabenpflichtigen 
mit den für die Abgabenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen 
und diese Daten zum Zwecke der Abgabenerhebung nach dieser Satzung zu verwenden 
und weiterzuverarbeiten. 

 
(5) Die Verwendung von Datenträgern ist zulässig. 
 
(6) Das Erheben von Daten erfolgt auf der Grundlage der jeweils gültigen Fassung des Da-

tenschutzgesetzes. 
 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

 
Ordnungswidrig nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 des Kommunalabgabengesetzes handelt, wer entge-
gen § 14 Abs. 3 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt oder nicht duldet, dass Beauftragte 
der Gemeinde das Grundstück betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder 
zu überprüfen. 
 

§ 19 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2007 in Kraft. 
 
 
 
Hagen, den 03.07.2007 /m    Der Bürgermeister 


